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1 Aktivrente 

 Allgemeines 

Ab 01.01.2026 wurde mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderung von Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern im Rentenalter (Aktivrentengesetz) beschlossen, dass Beschäftigte, die die 

gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht haben und weiter in einem 

sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis stehen, ab dem Folgemonat monatlich bis zu 

2.000 € steuerfrei hinzuverdienen können. Die Aktivrente gilt unabhängig davon, ob eine 

Altersrente bezogen wird. 

Begünstigt sind unbeschränkt und beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer, die: 

 ihre gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht haben (§ 35 Satz 2 oder § 235 des 

SGB VI – 67 Jahre inkl. Übergangsregelung), 

 nichtselbständig beschäftigt (§ 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG) sind und 

 für deren Arbeitslohn der Arbeitgeber Rentenversicherungsbeiträge oder 

Beitragszuschüsse zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen zu entrichten hat 

(§ 168 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 1d oder Absatz 3, § 172 Absatz 1 oder 

§ 172a SGB VI). 

 

Dies gilt unabhängig davon, welche Art der Erwerbstätigkeit (nichtselbständig, verbeamtet, 

selbständig etc.) bisher ausgeübt wurde. Entscheidend für die Aktivrente ist nur die aktuell 

ausgeübte Tätigkeit. 

Die Steuerbefreiung gilt insbesondere nicht für Einnahmen aus anderer Erwerbstätigkeit, z.B.: 

 aus selbständigen Tätigkeiten 

 aus einem Beamtenverhältnis 

 als Abgeordneter 

 aus Minijobs (geringfügige Beschäftigung) 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/21_Legislaturperiode/2025-11-07-G-Aktivrente/4-Verkuendetes-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/21_Legislaturperiode/2025-11-07-G-Aktivrente/4-Verkuendetes-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Das Bundesfinanzministerium hat zum Thema Aktivrente einen Fragen und Antworten zur 

Aktivrente zur Verfügung gestellt. Bei diesen FAQ`s handelt es sich allerdings lediglich um 

eine Orientierungshilfe und nicht um eine Verwaltungsanweisung.  

Die Informationen haben keine Rechts- oder Bindungswirkung. Die Entscheidung im konkreten 

Einzelfall bleibt immer dem zuständigen Finanzamt vorbehalten. 

 

 Umsetzung in edlohn 

1.2.1 Neues Merkmal in den Abrechnungsdaten 

In den Abrechnungsdaten des Arbeitnehmers finden Sie unter SV-Merkmale > Rentner > 

Aktivrente ein neues Merkmal Freibetrag Aktivrente anwenden. 

 

Das Merkmal ist mit der Einstellung ohne Inhalt vorbelegt und wird bei Eintritt der 

Voraussetzungen (siehe Merkmal Berechneter Rentenbeginn) systemseitig auf Ja 

umgestellt. Beim Berechnen eines Arbeitnehmers, der die Voraussetzungen erfüllt, erhalten 

Sie einen Hinweis. 

 

Soll für den Arbeitnehmer der Freibetrag zur Aktivrente nicht berücksichtigt werden, wählen 

Sie die Einstellung Nein. 

Das neue Merkmal Freibetrag Aktivrente anwenden wird zusätzlich auch in den 

Abrechnungsdaten unter Steuermerkmale unterhalb des Merkmals Hauptbeschäftigung 

angezeigt. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/FAQ-zur-Aktivrente.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/FAQ-zur-Aktivrente.html
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Die Voraussetzungen für die Anwendung des Freibetrags Aktivrente sind erreicht, wenn 

 der Arbeitnehmer die Regelaltersgrenze erreicht hat (ab dem Folgemonat). 

 der Arbeitnehmer Personengruppe 101,119 oder 120 geschlüsselt hat. 

 der Arbeitnehmer, in der Beitragsgruppe zur Rentenversicherung 1,3 oder 0-

Versorgungswerk geschlüsselt hat. 

 der Arbeitnehmer Steuerklasse 1-5 hat. 

 

Hat der Arbeitnehmer eine der Voraussetzungen nicht erfüllt und das Merkmal wird zu Unrecht 

auf Ja gestellt, erhalten Sie beim Berechnen eine entsprechende Fehlermeldung. 
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1.2.2 News4Users 

Nach der Auslieferung des Updates am 14.04.2026 erhalten Sie beim Öffnen eines Mandanten 

eine News4Users mit dem Hinweis, welche Arbeitnehmer für die Anwendung des Freibetrages 

zur Aktivrente in Frage kommen.  

 

Für die betreffenden Arbeitnehmer wird das Merkmal Freibetrag Aktivrente anwenden (SV-

Merkmale > Rentner > Aktivrente) ab dem aktuellen Abrechnungsmonat systemseitig auf Ja 

umgestellt.  

Für Arbeitnehmer, die die Voraussetzungen in einem bereits abgerechneten Monat des Jahres 

2026 erfüllt haben, kann manuell eine Korrektur ab dem entsprechenden Monat durchgeführt 

werden. Maßgeblich hierfür ist das Merkmal Berechneter Rentenbeginn.  

Der berechnete Rentenbeginn ist immer der erste Tag des Folgemonats nach Erreichen der 

gesetzlichen Regelaltersgrenze. Ab diesem Monat sind die Voraussetzungen erfüllt, 

frühestens jedoch ab dem 01.01.2026.  
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1.2.3 Lohnartenzuordnung 

Da nicht alle Lohnarten auch für den Freibetrag Aktivrente berücksichtigt werden dürfen, gibt 

es eine neue Lohnartenzuordnung.  

Diese finden Sie unter Abrechnung > Einstellungen > Freibetrag Aktivrente.  

 

Mit dieser Lohnartenzuordnung wird geregelt, ob der Freibetrag im Steuerbrutto berücksichtigt 

wird. Für die meisten Standardlohnarten haben wir bereits systemseitig einen Vorschlag 

hinterlegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit die Standardvorbelegung zu ändern. 

Die Auswahlmöglichkeiten sind 

 



 

 
Seite 8 von 17 

 

Für Bezüge, die aus Zeiten stammen, in denen die Voraussetzungen für die Berücksichtigung 

des Freibetrags noch nicht erfüllt waren (z.B. Nachzahlungen von Stunden), darf der 

Freibetrag Aktivrente nicht berücksichtigt werden. Diese Bezüge müssen dann mit einer 

eigenen Lohnart abgerechnet werden, die die Zuordnung Freibetrag Aktivrente nicht 

anwenden hinterlegt hat.  

Hierzu legen Sie eine benutzerdefinierte Lohnart an, für die dann in der neuen 

Lohnartenzuordnung Freibetrag Aktivrente nicht anwenden hinterlegt werden muss.  
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1.2.4 Auswertungen 

Hat der Arbeitnehmer die Voraussetzungen erfüllt und im Merkmal Freibetrag Aktivrente 

anwenden ein Ja, erhalten Sie beim Berechnen einen Hinweis, dass die Aktivrente 

angewendet wird. 

 

Auf der Entgeltabrechnung können Sie nun überprüfen, dass das Steuerbrutto um den 

Freibetrag (max. 2.000 €) gekürzt wurde. Zusätzlich wird der berücksichtigte Freibetrag im 

Infokasten oben rechts angezeigt. 

 

Wird trotz des Hinweises auf die Anwendung des Freibetrags das Steuerbrutto nicht gekürzt, 

überprüfen Sie bitte die Lohnartenzuordnung über Abrechnung > Einstellungen > 

Freibetrag Aktivrente. Eventuell ist hier eine verwendete Lohnart nicht zugeordnet. Dies wird 

Ihnen auch durch eine Warnung beim Berechnen angezeigt.  
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Der angewendete Freibetrag wird ebenfalls auf dem Lohnkonto unter dem Punkt Steuerlicher 

Teil – Grundlagen (2.1) ausgewiesen. 
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Für den Ausweis auf der Lohnsteuerbescheinigung hat das BMF folgendes vorgegeben: 

„In der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung 2026 ist die Aktivrente in einer frei belegbaren 

Zeile mit der konkreten Zeilenbeschreibung SteuerfreibetragAktivrente (ohne Leerzeichen) 

einzutragen. Für die Nutzung dieses Zusatzfeldes ist die exakte Schreibweise zwingende 

Voraussetzung, um eine maschinelle Verwertbarkeit der Angabe sicherzustellen.“ 

In edlohn wird der Freibetrag auf der 2. Seite der Lohnsteuerbescheinigung bescheinigt. 
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1.2.5 Teilmonat (Ein-/Austritt) 

Bei einem untermonatigen Ein- oder Austritt kann der Freibetrag zur Aktivrente nur anteilig 

berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass der Freibetrag durch 30 Kalendertage im Monat 

geteilt wird und entsprechend mit den tatsächlichen Kalendertagen multipliziert wird. 

Falls durch diese tageweise Aufteilung der Aktivrente der Betrag von 2.000 € in diesem Monat 

nicht vollständig genutzt wird, kann der Arbeitnehmer den vollen Freibetrag für diesen Monat 

mit der Einkommensteuererklärung beantragen. 

In einem Teilmonat wegen Fehlzeit oder Kurzarbeitergeld wird der Freibetrag nicht gekürzt. 

 

1.2.6 Hinweis zu laufenden Pfändungsverfahren 

Durch die Berücksichtigung des Freibetrags Aktivrente kann das Nettoentgelt gegenüber 

Vormonaten abweichen. Dies kann Auswirkungen auf eine laufende Pfändung haben. 
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2 Anpassung Lohnsteuerberechnung bei Korrekturen ins 

Vorjahr 

Ab dem Jahr 2025 erfolgt bei Korrekturen in das Vorjahr grundsätzlich keine erneute 

Lohnsteuerberechnung. Ein bereits durchgeführter Lohnsteuerjahresausgleich bleibt auch bei 

Änderungen relevanter Parameter der Lohnsteuerberechnung, z. B. des Zusatzbeitrags, 

unberührt. Dies entspricht auch dem Grundsatz des § 41c EStG, wonach eine Änderung des 

Lohnsteuerabzugs nach Ablauf des Kalenderjahres nur unter den gesetzlichen 

Voraussetzungen zulässig ist; nach bereits erfolgter Übermittlung oder Ausstellung der 

Lohnsteuerbescheinigung ist eine Änderung grundsätzlich ausgeschlossen. Dies gilt 

insbesondere auch vor dem Hintergrund des BMF-Schreibens vom 28.11.2025 zur 

Anwendung der Vorsorgepauschale nach dem PUEG. 

Nur wenn im Korrekturmonat unter Steuermerkmale > Besonderheiten die Einstellung 

Merkmal Berechnung nach dem Entstehungsprinzip mit Ja gewählt ist, wird die Lohnsteuer 

wie bisher unter Berücksichtigung der geänderten Parameter neu berechnet. Die Korrektur 

wird dann vollständig im Entstehungsjahr abgewickelt. Das bedeutet, dass sich sämtliche 

Werte der Lohnsteuerbescheinigung ändern und die neuen Werte (z. B. Steuerbrutto, 

einbehaltene Lohnsteuer, Sozialversicherungsbeiträge usw.) in der Lohnsteuerbescheinigung 

des Entstehungsjahres ausgewiesen werden. Dieser Sachverhalt ist grundsätzlich fachlich 

darauf zu beurteilen, ob dieses Vorgehen noch zulässig ist. 

Grundsätzliche Informationen dazu finden Sie in diesem Dokument unter Punkt 5) 

„Nachberechnung ins Vorjahr-Berücksichtigung der Lohnsteuerbescheinigung“. 

Hinweis: 

Im Rahmen der Anpassungen zur Entstehung von Lohnsteuerbescheinigungen haben wir eine 

Qualitätssicherungsmaßnahme vorgenommen. Beim Öffnen eines Mandanten wird ein 

Prüflauf über alle Lohnsteuerbescheinigungen 2025 durchgeführt. Werden dabei fehlerhafte 

oder fehlende Lohnsteuerbescheinigungen gefunden, informieren wir die betroffenen 

Anwender mit einer News4Users im entsprechenden Mandanten. 

  

https://media.eurodata.de/edlohn/dokumente/releaseinfos/update_12110_16032023.pdf
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3 Rückstellungen - Anpassung durchschnittlicher 

Beitragssatz zur Unfallversicherung 

Ab Januar 2026 wurde versehentlich ein falscher durchschnittlicher Beitragssatz von 0,09 % 

zur Ermittlung der Rückstellung für die Unfallversicherung berücksichtigt. Mit diesem Update 

wird eine rückwirkende Anpassung ab Januar 2026 von 0,09 % auf den korrekten Beitragssatz 

1,09 % vorgenommen.  

Mandanten, bei denen die Rückstellung UV verbucht wird, müssen ab Januar 2026 in 

Korrektur gesetzt werden. Nach dem Berechnen entstehen korrigierte Auswertungen zur 

Rückstellung Beitrag UV. Die Differenz aus den Korrekturen wird dann im aktuellen Monat auf 

der Buchungsliste als Differenz Vormonat ausgewiesen.  
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4 Anpassungen EEL-Verfahren 

Mit diesem Update wurden einige Verbesserungen bei der Erstellung von EEL-

Bescheinigungen vorgenommen.  

 EEL KV bei Mutterschaftsgeld 

Eine gesetzliche Vorgabe sieht vor, dass die EEL-Bescheinigung KV bei Mutterschaftsgeld 

für Arbeitnehmer mit Personengruppe 106 oder 109 nur dann erstellt werden darf, wenn eine 

eigene Mitgliedschaft bei einer gesetzlichen Krankenkasse besteht.  

In edlohn wird dies bereits über die beiden Merkmale Krankenkasse / Mitgliedschaft (PGS 

106,109,110) und Art der Krankenversicherung geprüft. Im Merkmal Krankenkasse / 

Mitgliedschaft (PGS 106,109,110) muss eine Krankenversicherung vorhanden und im 

Merkmal Art der Krankenversicherung muss entweder pflichtversichert oder freiwillig 

versichert ausgewählt sein.  

Wenn diese Kriterien nicht erfüllt sind, werden Sie ab sofort über eine Info darüber informiert, 

warum die EEL nicht erstellt werden kann.  
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 Anforderung von Vorerkrankungszeiten 

Für die Anforderung von Vorerkrankungszeiten haben sich 2 Änderungen ergeben.  

Die Anforderung von Vorerkrankungszeiten darf zukünftig nur dann erstellt werden, wenn der 

Fehlzeit, auf deren Basis die Anforderung erstellt werden soll, eine attestierte 

Arbeitsunfähigkeit zugrunde liegt.  

Attestiert bedeutet in dem Fall, dass ein Arzt die Krankheit festgestellt und eine Krankmeldung 

ausgestellt hat. 

In edlohn wird attestiert davon abgeleitet, ob in der Übersicht der Fehlzeiten in der Spalte AU 

ein Häkchen vorhanden ist.  

 

Dieses Häkchen kann aktuell 

 entweder von Ihnen bei Erstellung der Fehlzeit 

oder 

 systemseitig gesetzt werden, wenn die Fehlzeit nach Eingang einer eAU-Rückmeldung 

systemseitig erstellt wird. 

 

Bei einer Anforderung von Vorerkrankungszeiten dürfen ab sofort auch nur attestierte 

Fehlzeiten berücksichtigt werden. Ist also bei einer Fehlzeit kein Häkchen in der Spalte AU 

vorhanden, wird Ihnen diese Fehlzeit in der Anforderung Vorerkrankungszeiten unter dem 

Menüpunkt Anforderungsgrund bei den Fehlzeiten nicht zur Auswahl angezeigt.  
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Beispiel anhand des obigen Bildes: 

Die Anforderung Vorerkrankungszeiten wird aufgrund der attestierten Fehlzeit ab 05.03.2026 

erstellt. Darin dürfen nur die Fehlzeiten unter dem Menüpunkt Anforderungsgrund zur 

Auswahl angeboten werden, die in der Spalte AU ein Häkchen haben. Demnach darf die 

Fehlzeit für den Zeitraum 01.-03.12.2025 nicht zur Auswahl angeboten werden. 

 

 


